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Beschluss- 
vorschlag 

Der Gemeinderat Striegistal beschließt die Genehmigung der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Landkreis Mittelsachsen und der 
Gemeinde Striegistal über die Durchführung der Baumaßnahme und zu-
künftige Unterhaltung der Maßnahme Geh- und Radweg entlang der  
K 8214 von Kaltofen bis zur Zufahrt zu den Kalkbrüchen in der Gemeinde 
Striegistal. 
 

Sachverhalt Die Gemeinde Striegistal plant die Anlage eines Geh- und Radweges ent-
lang der Kreisstraße K 8214 von Kaltofen bis zur Zufahrt zur „Kalkbrüche“ in 
Kaltofen. Damit dieses Projekt weiterverfolgt werden kann, bedarf es dem 
Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Land-
kreis Mittelsachsen und der Gemeinde Striegistal, in der die Modalitäten zur 
Umsetzung dieses Projektes wie folgt geregelt werden. 
Die Gemeinde Striegistal veranlasst alle mit der Baumaßnahme einherge-
henden Planungen sowie die Regelungen zum Grunderwerb mit Vermes-
sungen und die bauseitige Abwicklung. Der Landkreis Mittelsachsen ist För-
dermittelantragsteller, wobei Gesamtkosten in Höhe von 682.012,50 Euro 
mit einem 15 prozentigen Eigenanteil in Höhe von 102.302 Euro zu rechnen 
ist, der von der Gemeinde Striegistal dem Landkreis Mittelsachsen zur Ver-
fügung gestellt werden muss. Nach erfolgreichem Abschluss der Baumaß-
nahme verpflichtet sich die Gemeinde Striegistal, diesen außerörtlichen 
Weg einschließlich der Bankette und des Grünstreifens zwischen Radweg 
und Fahrbahn unentgeltlich für den Landkreis in die Pflege der Kommune zu 
übernehmen. Die Zuständigkeit und grundsätzliche Haftung nach Sächsi-
schem Straßengesetz verbleibt beim Landkreis, der mit dem Ankauf auch 
Eigentümer der gesamten Weganlage wird. 
Der Versammlungsleiter erläuterte hierzu, dass im Landkreis bereits in ei-
nige solche Projekte erfolgreich mit derartigen öffentlich-rechtlichen Verein-
barungen zwischen dem Landkreis und der jeweiligen Kommune zum Ab-
schluss gebracht werden konnten. Der Landkreis favorisiert, dass zunächst 
die beteiligte Gemeinde Striegistal einen positiven Gemeinderatsbeschluss 
zum Abschluss der Vereinbarung vorlegt und wird im Anschluss auf dieser 



Grundlage aufbauend dem Kreistag Mittelsachsen die Vereinbarung eben-
falls zur Beschlussfassung vorlegen. 
Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat eine Beschlussfas-
sung zur Genehmigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen 
dem Landkreis Mittelsachsen und der Gemeinde Striegistal über die Durch-
führung der Baumaßnahme und zukünftige Unterhaltung der Maßnahme 
Geh- und Radweges entlang der K 8214 von Kaltofen bis zur Zufahrt zu den 
Kalkbrüchen in der Gemeinde Striegistal. 
 

Anlage Vereinbarung 
 

Finanzielle 
Auswirkungen 

ja/nein 

ja, Eigenmittel in Höhe von 102.302 Euro sowie zukünftige Kosten der  
Unterhaltung 

Haushaltstelle Veränderungen durch den Beschluss Gesamtkosten der 
Maßnahme 

Einnahmen 

Mehrkosten Mehreinnahmen gesamt davon  Fördermit-
tel 

   682.012,50 
Euro 

  

 


